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Gestützt auf diefe sehr bcachtenswerthe Anerkcmmng dieser Vollsschrisl

empfehlen wir sie zu kräftiger Unterstützung nnd vielseitiger Verbreitung. Der
»Schweiz. BildnngSsrcnnd" erscheint unter der ausgezeichneten Redaktion des

Hrn. H. Boß hard, Lehrer in Wiesendangen, und der Berlegcr, Hr. Rüegg
znm Florhof iu Wädcnschwyl, anerbietet znr Erleichterung für 5 aufgegebene

Abonnements 1 Eremplar gratis ; bei Ausgabe von 10 nnd darüber wird die

Schrist franko und zu nnr 1 Fr. 20 Ct. per Exemplar versendet. Franko

durch die ganze Schwei; kostet das Abonnement jährlich Fr. 1. 80, und diese

beispiellose Wohlfeilheit läßt aus diejenige allgemeine Theilnahme Hessen, die

die Schrift gewiß in vollem Maße verdient.

Glarus. Unrühmliches. (Mitgetheilt.) Seit cilf Iahren steht der

Lchrer Gnirtanner in Filzbach der Schule laut amtlichen Berichten befriedigend

vor. Gchalt Fr. 480. Bei der jüngsten Wiederwahl aber schlug cin Rathsherr
seinen Stiefsohn vor, dcr, mehr als 50 jährig, seit eilf Jahren keine Schule mchr

versehen und sich im Toggcnburg mit »Bnrcn" abgegeben hat: »es besitze derselbe

eine besondere Geschicklichkeit mit Kalberkühen (alS Hebamme)." Da unterlag der

würdige Lehrer und soll mitten im Winter fort.

Thurgau. Fusionszwang. (Mitgetheilt.) Gegen den Beschluß des

Erziehungsrathes, daß die reformirte und die katholische Schnlc der Gemeinde G.
vereinigt werden sollen, spricht sich die reformirte Schulvorstehcrsckast in ihrer
Eingabe an die Regierung solgendermaßcn aus: Nachdem sie im Eingang erklärt

hat, daß die evangelische Gemeinde ebensowenig als die katholische eine Vereinigung
beider Schulen gewünscht habe, sich aber dem Gebot dcr Nothwendigkeit unterziehe,

fügt sie bei: »Indessen, da die katholische Gemeinde in ihren tiessten religiösen
Gcsühlcn verletzt, nnd ihre konfessionellen und ökonomischen Interessen in Gcsahr
sehend, anch jetzt noch auf ihrer Weigerung beharrt, und bereits schon den Rekurs

an Ihre hohe Behörde ergrissen hat, so mnß es auch um so mchr im Wnnsche der

evangelischen Gemeinde liegen, daß dcm Gcsnchc dcrselbcn entsprochen werden

möchte, indem von einer Vereinignng, die nnter solcher Abneigung nnd Erbitterung

zn Stande gebracht werden soll, wenig Segen zn Hessen, dagegen sür lange,
lange Zeit eine gänzliche Störung des bisherigen gntcn Einvernehmens zwischen
beiden Konfessionen zn befürchten ist" :c.

St. Gallen. Kantonsschulc. Ter Kantonsschulrath betrachtet es als
seine heiligste Pflicht, an dcr gemeinsamen KantonSschule dcr vaterländischen

Jugend nicht blos eine tüchtige, gediegene, positive Bildung zn geben, sondern
sie auch nack den strengsten nnd gewissenhaftesten Grundsätzen übcr Religion
nnd Moral erziehen und anSbildcn zn lassen. Es dars alle Eltern und Vögte
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